
Satzung der Franconofurt AG

mit Sitz in Frankfurt am Main:

t AllgemeineBestimmunqen

$ 1 Firmao Sitz und Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft führt die Firma

Franconofurt AG.

(2) Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Gegenstand des Unternehmens

(l) Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung an an-

deren Unternehmen, insbesondere an solchen Unternehmen, deren Unternehmensgegen-

stand folgende Tätigkeitsbereiche umfasst:

a) die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss

von Verträgen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerb-

liche Räume;

b) die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss

von Verträgen über Darlehen;

c) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Immobilien und sons-

tigen Kapitalanlagen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung;

d) die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Na-

men für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten

von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewer-

bern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte;
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e) die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baube-

treuer im fremden Namen und für fremde Rechnung;

Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens der Erwerb, die Veräußerung sowie

die Verwaltung von Immobilien- und sonstigen Kapitalanlagen im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung.

(2) Die Gesellschaft ist zvallenGeschäftenund Maßnahmenberechtigt, die dem Gegenstand

des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweckauch andere Unternehmen gründen,

erwerben und sich an ihnen beteiligen.

$ 3 Bekanntmachungen, Informationen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzei-

ger, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch

im Wege der Datenfemübertragung übermittelt werden.

il. Grundkanital und Aktien

$ 4 IIöhe und Einteilung des Grundkapitals

(l) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00 und ist eingeteilt in 50.000

nennbetragslo se Stückaktien.

(2) Die Aktien lauten auf den Inhaber

(3) Der Anspruch auf Verbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.

III. Der Vorstand

$ 5 Zusammensetzung/Vertretung

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person oder mehreren Personen.

(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes.
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(3) Der Außichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden

Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder

bestellt werden.

(4) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(5) Ist nur ein Vorstandsmitglied ernannt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind meh-

rere Vorstandsmitglieder ernannt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglie-

der oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(6) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern das Recht zttr Einzel-

vertretung der Gesellschaft erteilen und sie jeweils von den Beschränkungen des $ 181

BGB in den Grenzen des $ 112 AktG befreien.

IV. Aufsichtsrat

$ 6 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung

(1) Der Außichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeitbis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der

Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitge-

rechnet. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mit-

glieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung

einer Frist von vier Wochen niederlegen.

(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Anderungen und Ergfutntngen der Satzung, die nur die

Fassung betreffen, zu beschließen. Im Übrigen gilt $ 179 AktG.

(5) Jedes Mitglieder des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr der Zugehörigkeit

zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 15.000.
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(6) Sind die Voraussetzungen für die Zahlung einer Vergütung nach Absatz (5) nur für einen

Teil des maßgeblichenZeitravms gegeben, so fZillt die jeweilige Vergütung nur zeitantei-

lig an.

V. Hauptversammlung

$ 7 Ort und Einberufung

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten 8 Monate nach Ablauf des

Geschäftsjahres statt.

(2) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt.

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Frist einzu-

berufen.

(4) Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht

ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung

nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesell-

schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage

vor der Hauptversammlung (Anmeldefüst) zugehen. Der Vorstand ist ermächtigtbzw. -

im Falle der Einberufung durch den Außichtsrat - der Aufsichtsrat, in der Einberufung

der Hauptversammlung eine kärzere, in Tagen zu bemessende Anmelde- und Nach-

weisfüst zu bestimmen.

(5) Für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des

Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform ($ 126b BGB) in deut-

scher oder englischer Sprache durch den Letztintermediär gemäß $ 67c Abs. 3 AktG aus.

Der Nachweis muss sich auf einen gemäiß den gesetzlichen Vorgaben für börsennotierte

Gesellschaften in der Einladung zu bestimmendenZeitpunkt beziehen. Die Regelungen

dieses $ 7 Abs. 5 gelten nur dann, wenn die Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt

werden.

(6) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widemlf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
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bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten, ihren Wi-

demrf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der

Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch eine Erleichterung bestimmt werden

kann. $ 135 Aktiengesetz bleibt unberührt.

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch

ohne Anwesenheit anderen Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämt-

lihche oder einzelne ihrer Rechte ganzoder teilweise im Wege elektronischer Kommuni-

kation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungenz:um Umfang

undVerfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese werden

mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

(S) Der Vorstand ist in der Zeit bis zum Ablauf von fünf Jahren ab der Eintragung dieser

Satzungsregelung in das Handelsregister ermächtigt, die Hauptversammlung auch als

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort

der Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestim-

mungen zum Umfang und zum Verfahren einer solchen virhrellen Hauptversammlung zu

treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

$ 8 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Die Leitung der Hauptversammlung obliegt dem Vorsitzendendes Aufsichtsrats, im Falle

seiner Verhinderung oder, wenn der Außichtsratsvorsitzende sein Amt aus sonstigen

Gründen nicht wahmimmt, seinem Stellvertreter. Sind beide verhindert oder nehmen das

Amt aus sonstigen Gründen nicht wahr, kann der Außichtsrat durch einen vor oder wäh-

rend der Hauptversammlung gefassten B eschluss einen Versammlungsleiter bestimmen.

Macht der Aufsichtsrat hiervon keinen Gebrauch, kann auch ein einzelnes Aufsichtsrats-

mitglied einen Versammlungsleiter bestimmen. Machen mehrere Aufsichtsratsmitglieder

hiervon Gebrauch, gilt die Bestimmung durch das an Lebensjahren älteste Aufsichtsrats-

mitglied. Erfolgt eine Bestimmung auch nicht durch ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied,

wird der Versammlungsleiter aus der Mitte der Aktionäre durch die Hauptversammlung

unter Leitung des anwesenden Aktionärs, der die meisten Stimmen vertritt, gewählt.

(2) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er kann sich hierbei,
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insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstützung von Hilßpersonen be-

dienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungs-

punkte und kann, soweit gesetzlich und rechtlich zulässig, über die Zusammenfassung

von sachlich zusalnmengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungszeit-

punkt entscheiden und angemessene Beschränkungen der Redezeit, derFtagezeit oder der

7;sammengenommenen Rede- und Fragezeit für dengaruenHauptversammlungsverlauf,

für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder wäh-

rend des Verlauß der Hauptversammlung festlegen sowie, soweit dies für eine ordnungs-

gemäße Durchführung der Hauptversammlung erforderlich ist, den Schluss der Debatte

anordnen.

(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und der

Abstimmungen. Er bestimmt die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der

Abstimmung und kann auch festlegen, dass mehrere Abstimmungen in einem Sam-

melgang zusammengefasst werden.

(4) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und Ton-

übertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zu-

zulassen.

$ 9 Beschlussfassung

(1) Jede Sttickaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt,

wenn auf die Aktien die gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingend gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern

das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfa-

chen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst'

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen ohne an der Haupt-

versammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-

geben dürfen (Briefivahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Verfah-

renzL;treffen. Diese werden mit der Einberufung zu Hauptversammlung bekanntgemacht.
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VI. Jahresabschluss

$ 10 Jahresabschluss und Gewinnverwendung

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss

sowie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Aufsichts-

ratvorzvlegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen,

den er der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. Der

Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns zu prüfen.

(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung hat der

Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb

der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt über

die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns. Sie kann anstelle oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachaus-

schüttung beschließen.

VII. Sonstiges

$ 11 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten, insbesondere die Notarge-

bähren, die Kosten der Eintragung und der Bekanntmachung, Bankgebühren bis zur Höhe von

Euro 8.000,-.



Bescheinieune eemäß I 118 AktG

Gemäß $ 181 AktG wird hiermit bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung

der

Franconofurt AG
mit Sitz in Frankfurt am Main

mit dem Beschluss über die Anderungen der Satzung gemäß Hauptversammlung vom

II.06.2025 (meine UVZ-Nr. 70120248) und die unveränderten Bestimmungen mit demniletzt
dem Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den25.06.2025

Klaus Beine
Notar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Frankfurt am Main, den 22.07.2025

Klaus Beine, Notar


